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Vorwort

Ziel der Studienreihe Rechtswissenschaften ist eine kompakte Wissensvermittlung
der Rechtsgebiete, die Gegenstand der ersten juristischen Prüfung sind. Sie wen-
det sich in erster Linie an Studenten der Rechtswissenschaften, darüber hinaus
aber auch an alle diejenigen, die einen Einstieg in für sie neue Lehrgebiete oder
einfach nur einen Überblick über die jeweiligen Fächer erhalten wollen.
Obwohl dieser Band, ebenso wie der erste Teil, Staatsrecht I, nur als Grundriss
konzipiert ist, besitzt er ein Druckvolumen von etwa 420 Seiten. Trotz des Um-
fangs ist es nicht möglich gewesen, wissenschaftliche Fragestellungen vertieft abzu-
handeln. Die Darstellung orientiert sich daher vor allem an der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts, die allerdings besonders im grundrechtlichen Be-
reich in den letzten 20 Jahren einen Umfang genommen hat, der ein geringeres
Volumen nur mit substantiellen Abstrichen bei wesentlichen Entscheidungen ge-
stattet hätte.
Für die Unterstützung bei der Herstellung des Manuskripts habe ich meinen wis-
senschaftlichen Mitarbeitern, vor allem Dr. Marianne Wiedemann, Wirtschaftsju-
ristin Univ. Melanie Figge und Julia Bakeberg B.A. zu danken.

Friedrichshafen, im April 2010 Heinrich Wilms
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Vorwort zur 2. Auflage

Neun Jahre sind seit der ersten Auflage vergangen. Dass ein so ungewöhnlich
langer Zeitraum zwischen den beiden Auflagen verstrich, beruht in erster Linie
darauf, dass der Autor der Erstauflage, mein Freund und Kollege Prof. Dr. Hein-
rich Wilms im Jahre 2011 und viel zu früh verstorben ist. Gerne habe ich das
ehrenvolle Angebot angenommen, das Werk fortzuführen. Der Aufbau und das
Konzept des Buches blieben unberührt. Natürlich sind nach so langer Zeit auch
Änderungen und Akzentverschiebungen unvermeidlich. Sie sind da, wo sie zu
Abweichungen zur Erstauflage führen im Geiste von Heinrich Wilms gehalten,
der Wissenschaft stets auch im Sinne der Veränderung und der Neukonzeption
verstanden hat.
Für allfällige Fehler oder Ungenauigkeiten übernehme selbstverständlich ich die
volle Verantwortung.
Für die Unterstützung bei der Herstellung des Manuskripts habe ich zum einen
meinen wissenschaftlichen Mitarbeitern, allen voran Herrn Max Hügel und Herrn
Martin Choinowski zu danken. Die Diskussion mit ihnen, ihre kritische Lektüre
und die zahlreichen hilfreichen Anmerkungen bereiteten wissenschaftliche Freude
und haben zum Gelingen des Werkes beigetragen. Dank schulde ich zum anderen
auch den studentischen Mitarbeitern des Lehrstuhls für ihr ganz außergewöhnli-
ches Engagement. Erwähnt seien hier vor allem Frau Ann-Sofie Kusch, Herr Anto-
nio Chaves sowie Frau Charlotte Rieger.

Greifswald, im August 2019 Heinrich Lang
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Teil I: Grundrechte – Allgemeine Lehren

A. Geschichte und Begriff
§ 1 Der Begriff der Grundrechte
Unter Grundrechten sind diejenigen Rechte des Einzelnen zu verstehen, die ihm –
in der Regel durch die Verfassung – als Elementarrechte gegenüber dem Staat ver-
bürgt werden.1

Eine wesentliche Funktion der Verfassung liegt in der Begrenzung staatlicher Herr-
schaftsgewalt.2 Diese Begrenzung hat zwei Komponenten: Sie regelt zunächst, in wel-
cher Form diese Herrschaftsgewalt agiert und wie sie sich organisiert, d. h. letztlich,
wie sich der staatliche Wille bildet und wie er ausgeübt wird. Dieser Teil des Verfas-
sungsrechts findet sich im Staatsorganisationsrecht. Die andere Begrenzung staatli-
cher Herrschaftsgewalt ergibt sich aus dem rechtlichen Status der Gewaltunterworfe-
nen. Da die Bildung der staatlichen Gewalt und damit auch die Unterwerfung unter
diese Gewalt ein Produkt der Volkssouveränität ist, muss diese Volkssouveränität auch
in Gestalt jedes einzelnen Mitgliedes der Volksgemeinschaft dieser Herrschaftsgewalt
Grenzen auferlegen. Diese Grenzen formuliert das Grundgesetz in den Grund-
rechten.
Die Grundrechte sind damit die äußerste Grenze der staatlichen Herrschaftsgewalt
im Hinblick auf die ihr unterworfenen Rechtssubjekte.

Neben dieser allgemeinen Definition wird der Begriff der Grundrechte in der
deutschen Rechtswissenschaft auch enger verstanden: Danach sind Grundrechte
diejenigen Rechte, die dem Einzelnen in Art. 1 bis 19 GG gewährt werden.3

Ihrer Rechtsnatur nach sind die Grundrechte subjektiv-öffentliche Rechte. Unter ei-
nem subjektiven Recht ist ein Recht zu verstehen, das dem Einzelnen die Rechtsmacht
verleiht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu fordern.4 Bei den Grundrech-
ten handelt es sich um subjektiv-öffentliche Rechte, die die Staatsgewalt beschränken
und die Rechtsbeziehungen zwischen dem Staat und den Bürgern regeln.5 Sie sind
darauf ausgelegt, dass die von ihnen bezweckten günstigen Wirkungen für den Betrof-
fenen auch gerichtlich durchsetzbar sind.6

1 Ähnlich Creifelds, Rechtswörterbuch, 22. Aufl. München 2017; ähnlich Stern, in: HGR I, § 1 Rn. 51,
grundlegende konstitutionelle Rechte als Freiheits-, Gleichheits-, politische Rechte und justizielle Ga-
rantien.

2 Dazu und zu weiteren Funktionen der Verfassung Lang, in: HStR, XII, § 266 Rn. 5 ff.
3 Dazu ausführlich Rn. 65.
4 Vgl. Maurer, Staatsrecht, § 9 Rn. 17; s. a. § 194 BGB.
5 Vgl. Ipsen, Staatsrecht II, Rn. 54 ff. und Maurer, Staatsrecht, § 9 Rn. 17.
6 Vgl. Sachs, Verfassungsrecht II, Teil I, Kap. 4 Rn. 11.
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Bsp.: Art. 8 Abs. 1 gewährleistet ein subjektives Recht. Wird durch staatliches Handeln
eine Versammlung gestört, können die Betroffenen gerichtlich dagegen vorgehen und
sich auf Art. 8 Abs. 1 berufen.
Art. 20a enthält dagegen kein subjektives (Grund-)Recht: Gegen staatliche Maßnahmen,
die zu Umweltverschmutzung oder Tiersterben führen, kann ein Bürger nicht allein
unter Berufung auf Art. 20a gerichtlich vorgehen.

§ 2 Geschichte der Grundrechte
Die modernen Verfassungsstaaten setzen Grundrechte als selbstverständlich vo-
raus.
Es ist jedoch ein langer, mühevoller Bewusstwerdungsprozess gewesen, der zu der
Erkenntnis der Unverzichtbarkeit von Grundrechten in Staatsverfassungen geführt
hat. Selbst die Schweiz, die eine herausragende Rolle im geschichtlichen Prozess
der Entwicklung der Verfassungsstaaten gespielt hat, hat umfassende Grundrechte
in ihrer Bundesverfassung erst 1999 geregelt.
Die Unverzichtbarkeit von Grundrechtskatalogen in Staatsverfassungen hat sich
im Grunde erst nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt.
Der geschichtliche Prozess der Erkenntnis der Notwendigkeit von Grundrechten
ist zudem nicht geradlinig verlaufen, sondern, im Gegenteil, von vielen Rück-
schritten begleitet gewesen, wie die Geschehnisse in der nationalsozialistischen
Diktatur zeigen.
Ausgehend von dem rein zeitlichen Entwicklungsprozess entstanden Regelungen
zur Staatsorganisation stets vor der Gewährleistung verfassungsrechtlicher Grund-
rechte. So akzeptierte das antike Griechenland – das Land, aus dem der Begriff
der Demokratie stammt – die Sklaverei, ebenso die Vereinigten Staaten von Ame-
rika bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Erst die Auseinandersetzung mit dem
offenkundigen Widerspruch, der in der Entrechtung eines erheblichen Teiles des
Volkes gesehen werden musste, hat grundrechtliche Garantien neben den staatsor-
ganisationsrechtlichen Regelungen etablieren können. Aber auch die äußeren
Existenzbedingungen der Staaten waren mitursächlich für die unterschiedliche
Entwicklungsgeschwindigkeit von Staatsorganisationsrecht und Grundrechten.
Angesichts der unzähligen Kriege und der mit diesen notwendig verbundenen
Sicherung des Überlebens der Staatsorganisation war offenkundig die Sicherung
der organisatorischen Gewalt wichtiger als die Etablierung von Individualrechten.
Schließlich spielte die geänderte Position des Individuums, die mit der Säkularisie-
rung und der Aufklärung einherging, eine wichtige Rolle für die Gewichtsverlage-
rung der rechtlichen Positionen innerhalb der Staaten vom Staatsorganisations-
recht zu den Grundrechten.

Menschenrechte als positiv-rechtliche Gewährleistungen der Freiheit des Individuums ha-
ben sich unter dem Einfluss des späten Naturrechts in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts herausgebildet.

Der Begriff der „Grundrechte“ ist ein typisch deutscher Begriff, der zum ersten Mal
in der Paulskirchenverfassung von 1848 formuliert wurde.1 Mit dem Begriff sollte

1 Zur Vorbildfunktion des Grundrechtskatalogs der Paulskirchenverfassung vgl. nur Kühne, Die Reichs-
verfassung der Paulskirche, 2. Aufl. 1998, S. 159 ff.

2



Geschichte der Grundrechte 8–10

verdeutlicht werden, dass es sich bei diesen Rechten um die fundamentalen Positi-
onen handelt, auf denen die Verfassung aufbaut.2
In vielen Verfassungen wird zwischen „Menschenrechten“ und „Bürgerrechten“ un-
terschieden. Im Allgemeinen will man damit zum Ausdruck bringen, dass Men-
schenrechte allen Menschen zustehen, Bürgerrechte aber nur den Mitgliedern des
jeweiligen Staatsverbandes.
Die geschichtlichen Ursprünge heutiger Grundrechte reichen weit zurück, wobei
man zwischen ideengeschichtlicher Tradition und verfassungsrechtlichen Verbür-
gungen unterscheiden muss. Vielfach gab es nämlich grundrechtliche Positionen,
die nicht in Verfassungen niedergelegt, sondern bloß einfachgesetzlich formuliert
waren oder auch nur auf bloßer Tradition beruhten.

I. Ideengeschichtlicher Hintergrund der Grundrechte

Grundrechtsgedanken gab es bereits in der antiken Philosophie. Bei Aristoteles und
Platon finden sich Begriff und Idee der Freiheit.3 Diese Freiheit war allerdings
nicht universalistisch gedacht und ging auch nicht von einer Idee der Gleichheit
der Menschen aus. Dies zeigt die Tatsache, dass auch im griechischen Staatsideal
eine grundsätzliche Akzeptanz von Sklaven, also Rechtlosen, nicht in Frage gestellt
wurde.
Bei den Stoikern finden sich ethisch und philosophisch begründete, den Menschen
angeborene Rechte, wie etwa die Lehre von der Gleichheit der Menschen.4

Die antiken philosophischen Ansätze führten jedoch zu keinen Veränderungen in
der politischen und ökonomischen Ordnung, geschweige denn zu einer Anerken-
nung von Grundrechten.

Dem frühchristlichen Mittelalter entstammt die Vorstellung der Gottesebenbildlich-
keit des Menschen. Aus dieser wird die Freiheit und Gleichheit aller Menschen
abgeleitet. Dennoch wurde der weitere Schritt von der Gleichheit vor Gott zur
Anerkennung von Freiheit und Gleichheit aller Menschen – in Form eines unan-
tastbaren Menschenrechts – nicht vollzogen.5
Das Hochmittelalter war durch die Auseinandersetzung zwischen den zwei Gewal-
ten, der geistlichen und weltlichen Macht, geprägt. Dieser Dualismus führte zur
Entwicklung von Theorien zur Beschränkung der Herrschaftsgewalt. So wurde zum
Beispiel ein Widerstandsrecht der Untertanen gegen Willkür des Herrschers aner-
kannt.
Nach Thomas von Aquin war es die Pflicht des Herrschers, der Beauftragter Gottes
auf Erden war, nicht gegen die dignitas humana zu handeln, zu der Leben, Freiheit
und Eigentum des Menschen gehörten. Falls er dies dennoch tat, durfte man ihm
den Gehorsam verweigern und Widerstand leisten.6
Diese Gedanken der Begrenzung der Herrschermacht wirkten im Vernunft- und
Naturrechtsgedanken des Spätmittelalters fort.

2 Sutter, Die Entwicklung der Grundrechte: ein Forschungsbeitrag zum Schutz der Persönlichkeit im
Mittelalter als Baustein zu einer Geschichte der Grundrechte in Österreich, 1982, S. 106.

3 Vgl. im Einzelnen F. Berber, Das Staatsideal im Wandel der Weltgeschichte, 2. Aufl. 1978, S. 88 ff.
4 Vgl. Oestreich, Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriss, 2. Aufl. 1978, S. 16 f.
5 Vgl. Oestreich, Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriss, 2. Aufl. 1978, S. 15 ff.
6 Vgl. Stern, Staatsrecht III/1, § 59, S. 59 ff.
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Der grundlegende Schritt zu einer Entwicklung des Menschenrechtsgedankens
erfolgte durch die Naturrechtslehre am Beginn der Neuzeit. Im Gegensatz zur religiö-
sen Legitimation der Herrschaftsmacht des Mittelalters wird nun die Macht des
Herrschers zunehmend durch einen Gesellschaftsvertrag begründet und dem Recht
und damit der Herrschaftsgewalt eine vom Glauben unabhängige Geltung zuge-
sprochen.

Nach der älteren Naturrechtslehre (17. bis frühes 18. Jahrhundert) herrscht zu-
nächst der Naturzustand, in dem jeder angeborene Rechte, iura connata, besitzt.
Diese Rechte gelten als Vorläufer liberaler Freiheitsrechte. Bei Pufendorf, Thomasius
und Wolff finden sich Kataloge dieser Rechte. Hierzu zählen z. B. bei Wolff die
natürliche Freiheit, die natürliche Gleichheit, das Recht der Sicherheit sowie das
Recht des Menschen über sich selbst, das Recht auf guten Namen und das Recht,
alle erschaffenen Dinge zu gebrauchen.7
Allerdings gelten diese Rechte nur im Naturzustand und stellen die Organisation
einer positiven Rechtsordnung nicht in Frage.
Der nächste logische Schritt ist die Überwindung des Naturzustandes durch den
freiwilligen Eintritt in den Rechtszustand. Dies geschieht durch den (fiktiven)
Abschluss eines so genannten Staatsvertrages, der den Zustand der permanenten
Bedrohung mit Gewalt, die im Naturzustand herrscht, beseitigt. Der Staatsvertrag
ist deshalb fiktiv, weil ihm keine konkrete historische Realität zukommt.
Da im Naturzustand nach Thomas Hobbes (1588–1679) ein Krieg aller gegen alle
herrscht, verzichten die Untertanen im Staatsvertrag auf ihr ursprüngliches Recht
auf Selbstverteidigung. Im Gegenzug wird ihnen vom (absolutistischen) Staat
Schutz von Leib und Leben gewährt.
Das bedeutet, dass diese Rechte im Unterschied zu den späteren Freiheitsrechten nicht
absolut sind, denn sie können jederzeit aufgehoben werden, zudem können sie
nicht als Abwehrrechte dem Handeln des Staates entgegengesetzt werden.8

Da die ältere Naturrechtslehre darauf gerichtet war, den Ausbau des absolutisti-
schen Staates voranzubringen, wurde der Gedanke des Gesellschaftsvertrages zur
Begründung des völligen Verlustes der Freiheit des Individuums im Staat herange-
zogen.
Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts tritt der Gedanke der Begrenzung
von Herrschaft in den Vordergrund, zunächst als moralisch verpflichtende Selbst-
bindung des Herrschers.9

Die jüngere Naturrechtslehre führte Ende des 18. Jahrhunderts zur Annahme echter
Freiheitsrechte, die den Untertanen gestatteten, begrenzte Lebensbereiche autonom
zu gestalten. Diese Entwicklung fand vor dem Hintergrund des Übergangs von
einer starren Ständeordnung zu einer bürgerlichen Gesellschaft statt. Aus den na-
türlichen, aber abdingbaren iura connata wurden unveräußerliche Grundrechte, die
auch der Staat nicht entziehen kann.

Damit veränderte sich der Gesellschaftsvertrag. Nicht die bloße Sicherung von Leib
und Leben wurde als Kern des Staatszwecks angesehen, sondern die Gewährleis-

7 Überblick bei Klippel, Politische Freiheit und Freiheitsrechte im deutschen Naturrecht des 18. Jh.,
1976, S. 75.

8 Vgl. Klippel, Politische Freiheit und Freiheitsrechte im deutschen Naturrecht des 18. Jh., 1976, S. 76 ff.
9 Vgl. Pieroth, Jura 1984, 568, 571.
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tung der natürlichen Rechte des Einzelnen. Der Staat wurde zum Garanten der natür-
lichen unveräußerlichen Freiheitsrechte der Individuen.10

Inhaltlich umfasste der Freiheitsbegriff die persönliche Freiheit, die Abschirmung
der Privatsphäre gegen den Staat, sowie die Herstellung und Sicherstellung eines
Bereichs der Öffentlichkeit durch die Pressefreiheit. Außerdem wurde die Aus-
klammerung des Ökonomischen aus der staatlichen Tätigkeit durch Eigentums,
Handels- und Gewerbefreiheit sowie Rechtssicherheit durch Bindung des Fürsten
an das positive Recht gefordert.11

Die ideengeschichtliche Entwicklung von Grund- und Menschenrechten spiegelt
sich seit dem Mittelalter in geschriebenen Deklarationen wider. Erste verfassungs-
rechtliche Verbürgungen von Grund- und Menschenrechten finden sich jedoch
erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

II. Magna Charta und frühe Grundrechtsverbürgungen

Heute gilt als allgemein anerkannt, dass die Magna Charta aus dem Jahr 1215 die
erste verbürgte Grundrechtserklärung gewesen ist.

Historisch gesehen ist dies aus zweierlei Gründen nicht richtig: Zum einen gab es frü-
here Rechtsverbürgungen und durchaus nicht nur in England; hierzu gehören die Frei-
heitsbriefe, die sich die Cortes von Léon, die Ständische Versammlung der Bischöfe,
Magnaten und Bürger in Spanien 1188 bestätigen ließ. In diesen waren etwa das
Recht aller Einwohner auf Wahrung des anerkannten Gewohnheitsrechts, das
Recht des Angeklagten auf ein ordnungsgemäßes Verfahren, sowie die Unverletz-
lichkeit des Lebens, der Ehre, des Hauses und des Eigentums enthalten.12 Zum
anderen enthielt die Magna Charta gar keine Grundrechte, in dem Sinne, wie wir sie
heute verstehen. Die in ihr enthaltenen Freiheitsverbürgungen haben vielmehr den
Charakter von Privilegien und korporativen Rechten.13

Die Magna Charta wurde von den Baronen und dem Klerus dem englischen Kö-
nig Johann (1199–1216, genannt Ohneland) abgetrotzt und enthielt in nur ganz
geringfügigem Umfang Rechtsverbürgungen, zumal diese sich mehr auf die Ga-
rantien der Privilegien des Adels richteten und vor allem in keinem einzigen Punkt
allgemeine Rechtsgleichheit gewährleisteten.14 Immerhin enthielt sie Gewährleis-
tungen für den Adel, die Einfluss auf die spätere Rechtsentwicklung haben sollten.
So garantierte der König in Abschnitt 39 der Magna Charta, dass er keinen freien
Mann gefangen nehmen oder des Landes verweisen oder verfolgen werde, außer
aufgrund rechtmäßigen Urteils seiner Standesgenossen oder auf Grund des Lan-
desrechts.15 Freie Männer, also „Freiherren“, waren nach mittelalterlichem Rechts-
verständnis nur Adlige. Schließlich durften die Steuern nur mit Zustimmung des
Adels erhoben werden. Der König verpflichtete sich, diese Rechte zu achten und zu

10 Vgl. Kröger, Grundrechtsentwicklung in Deutschland – von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, 1998,
S. 5.

11 Vgl. Klippel, Politische Freiheit und Freiheitsrechte im deutschen Naturrecht des 18. Jh., 1976, S. 204 f.
12 Vgl. Oestreich, Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriss, 2. Aufl. 1978, S. 26.
13 Vgl. Stern, Staatsrecht III/1, S. 62.
14 Vgl. insbesondere Hartung/Commichau/Murphy, Die Entwicklung der Menschen- und Bürgerrechte,

6. Aufl., 1998.
15 „Nisi per legale iudicium parium suorum vel per legem terrae.“.
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halten. Bei einer Verletzung dieser Rechte sollten die Barone die Untertanen zum
Widerstand anführen.

Trotz ihrer nur beschränkten Rechtsgeltung fand die Magna Charta über das com-
mon law Einzug in das allgemeingültige Recht Englands.

Es gibt weitere Beispiele für ähnliche Rechtsgewährleistungen in Europa, neben den
erwähnten Freiheitsbriefen der Cortes von Léon gibt es Charten aus Dänemark
(1282), Belgien (1316), Tirol (1342), die „Joyeuse Entrée“ in Brabant (1356) und
Tübingen (1514).16 In diesen Urkunden kommt der Gedanke der Beschränkung
der Herrschaftsgewalt durch objektives staatliches Recht zum Ausdruck.17

Diese Erklärungen sind als sog. Herrschaftsverträge zu verstehen, in welchen der
Herrscher mit den Ständen einen Vertrag über die Bedingungen seiner Herrschaft
schließt. Die darin enthaltenen Rechte sind objektiven Charakters, die nicht indi-
viduell, sondern korporativ gewährt wurden.18

Rechtsverbürgungen, die dem heutigen Grundrechtscharakter weit näher kom-
men, haben sich erst in späteren Jahrhunderten, zunächst in England, später auch
auf dem Kontinent, entwickelt.

III. Die Entwicklung in England
Auch nach der Magna Charta ging der Streit zwischen König und Adel um feudale
Privilegien weiter. Als Vertretung der Stände gewann das Parlament eine immer
stärkere Position.19 Wegen der im Vergleich zum europäischen Kontinent durch-
lässigeren Ständeordnung galt das Parlament bald als Repräsentant aller Unterta-
nen. In der frühen Neuzeit kam es zur Ausarbeitung von „Rechten der Engländer“,
die an die Stelle ständischer Sonderrechte getreten sind.20 Die ersten sind die
Petition of Right von 1628, die Habeas-Corpus-Akte von 1679 und die Bill of
Rights von 1689.

Die Petition of Right wurde gegen König Karl I. (1625–1649) 1627 durchgesetzt.
Sie knüpfte an die Magna Charta an und war lediglich eine Bestätigung bereits
vorhandener Gesetze und Statuten des Reiches. Die Diskussion um die Petition
of Right hat insbesondere Sir Edward Coke (1552–1634) geprägt. Er wies auf die
Bedeutung von „fundamental rights“ der Engländer hin.21 Für ihn stand die
grundrechtliche Trias von Leben, Freiheit und Eigentum im Vordergrund. Jedoch
handelte es sich bei diesen um Rechte des englischen Bürgers, nicht des Menschen
schlechthin.

Erst mit der Habeas-Corpus-Akte wurde 1679 gegen König Karl II. (1649–1685) eine
wirkliche Rechtsgewährleistung mit Verfahrensgarantien bei Freiheitsentziehung
durchgesetzt. Sie beinhaltet einen Schutz vor willkürlichen Verhaftungen. Der Erlass
war Produkt der Auseinandersetzung zwischen dem englischen Parlament und
dem König, der das Ziel hatte, England in einen absolutistischen Staat zu verwan-
deln. Erstmals gab es hier nicht nur einen Schutz vor willkürlicher Freiheitsentzie-

16 Vgl. Stern, Staatsrecht III/1, S. 63.
17 Vgl. Stern, Staatsrecht III/1, S. 64.
18 Vgl. Stern, Staatsrecht III/1, S. 64.
19 Vgl. Pieroth, Jura 1984, 568, 572.
20 Vgl. Stourzh, Die Konstitutionalisierung der Individualrechte, JZ 1976, 397, 397.
21 Vgl. Stern, Staatsrecht III/1, S. 77.
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hung überhaupt, sondern auch Vorschriften im Fall der Freiheitsentziehung, wie etwa
die Benennung des Haftgrundes und die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines
Haftrichters sowie zeitliche Vorgaben für das Verfahren.

Die fortlaufenden Auseinandersetzungen zwischen Volk, Parlament und König
Jacob II. (1685–1688) führten zur so genannten Glorious Revolution von 1688, in
der die englische Nation ihr Widerstandsrecht gegen den des Verfassungsbruchs
bezichtigten König Jacob ausübte. Infolge dieser Revolution kam es zur Manifes-
tierung der Bill of Rights, die als Reaktion auf die Unterdrückungsaktivitäten König
Jacobs umfangreiche Garantien durch den neuen Herrscher William III.
(1689–1702) gewährte. Im Einzelnen wurden Rechte des Parlaments, sowie etliche
individuelle Rechte gewährt, darunter das Recht, Petitionen an den König zu rich-
ten, und das Verbot von Verhaftung und gerichtlicher Verfolgung aufgrund sol-
cher Petitionen.22

Doch die endgültige Durchsetzung der Grund- und Menschenrechte erfolgte erst
durch die Revolutionen am Ende des 18. Jahrhunderts in Nordamerika und Frank-
reich.

IV. Die Entwicklung in Nordamerika
Die Entstehung der Grundrechtskataloge23 in Nordamerika wurde von mehreren
besonderen historischen Faktoren geprägt.

Zunächst spielten die Vorgaben der Englischen „Civil Liberties“ eine Rolle. Gerade
im Konflikt mit der englischen Krone konnten sich die Kolonisten auf den Präze-
denzfall der Glorious Revolution von 1689 berufen und so die Ausübung ihres
Widerstandsrechts begründen.24

Hinzu kam die einzigartige Situation der Neubesiedelung des nordamerikanischen Kon-
tinents. Institutionen des öffentlichen Lebens mussten erst eingerichtet werden,
wobei man nicht an eine feudale Gesellschaftsordnung gebunden war. So ergab
sich die Möglichkeit einer vollständigen gesellschaftlichen Neuordnung, bei der die
Gedanken der Naturrechtslehre bestimmend werden konnten.25

Die Geschichte der nordamerikanischen Rechtsverfassungen beginnt mit Abkom-
men und Deklarationen, die zunächst überwiegend wirtschaftliche Gesichts-
punkte enthielten. Die Siedler der Neu-England-Staaten schlossen zunächst so ge-
nannte Pflanzungsverträge, die Basis für die Rechtmäßigkeit ihrer ökonomischen
Handlungen werden sollten.26 Inhaltlich sind es Verträge der englischen Ansiedler
über ihre religiösen und politischen Prinzipien, die sie bei der Gründung der
Kolonien einhalten wollten.27 Hierzu gehören der „Mayflower Compact“ von 1620
zur Gründung von New-Plymouth, die Verträge von Massachusetts 1629 und Pro-
vidence 1636, sowie Connecticut 1638.

Daneben gab es erste zaghafte Freiheitsverbürgungen, wie beispielsweise die Conces-
sions and Agreements of the Proprietors, Freeholders and Inhabitants of the Pro-

22 Vgl. dazu Ipsen, Staatsrecht II, Rn. 14 f.; Dreier, in: Dreier, GG, Vorb. Rn. 8 f.
23 Umfassende Darstellung bei Kukk, Verfassungsgeschichtliche Aspekte zum Grundrecht der allgemei-

nen Handlungsfreiheit, 2000, S. 71 ff.
24 Vgl. Stourzh, JZ 1976, 397, 398.
25 Vgl. Pieroth, Jura 1984, 568, 571.
26 Vgl. Stern, Staatsrecht III/1, S. 81 f.
27 Vgl. Stern, Staatsrecht III/1, S. 82.
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vince of West New Jersey vom 3.3.167728, sowie die New York Charter of Liberties
von 168329.
Was die allgemeine Rechtsgeltung anging, so schuf man zunächst kein neues
Recht, sondern rezipierte die englischen „birth-rights“ aus den „fundamental laws“,
wie sie Coke lehrte und die in den „Commentaries on the laws of England“ von
William Blackstone ihren Niederschlag (und Höhepunkt) gefunden hatten.30 Bei
diesen Rechten handelte es sich allerdings um Bürgerrechte gegenüber der englischen
Krone und nicht um Rechte, die eine politische Partizipation oder gar so etwas wie
Selbstbestimmung gewährten und deren Begründung letztlich durch den (weit
entfernten) englischen Staat vermittelt wurde. Es waren letztlich Rechte, deren
Nutzen in der neuen Welt geringfügig war, die also nur der Anfang einer Rechts-
statuierung sein konnten.

Die Ferne des Mutterlandes, die Unterdrückung durch den englischen Staat bei
gleichzeitig geringer Durchsetzung und Garantie von rechtlichen Positionen sowie
die Erhebung vielfältiger Steuern bei gleichzeitig mangelnder Mitbestimmung for-
derten eine eigenständige rechtliche und politische Entwicklung dieser Staaten
geradezu heraus. Diese Situation mündete letztlich in den amerikanischen Unab-
hängigkeitskrieg zwischen 1764 und 1776. In dieser Zeit gab es vielfältige – geistige
– Auseinandersetzungen um die zukünftige rechtliche Basis der unabhängigen
Kolonien.
Erstmals enthielt die Bostoner Erklärung der Rechte der Kolonisten vom 20.11.1772
die Garantie einer allgemeinen Handlungsfreiheit. Erweitert wurde diese in der
Declaration of Independence vom 4.7.1776, dem eigentlichen Ergebnis des Unab-
hängigkeitskrieges, deren Wortlaut allerdings nicht Bestandteil der späteren Bun-
desverfassung wurde:

Satz: 2:
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed
by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the
pursuit of happiness.

In der Folge gab es eine Flut von revolutionären Verfassungen, Rechtskodifikationen
und Deklarationen in den Einzelstaaten. 1776 tagte in Philadelphia ein Kongress der
Kolonien, die zur Abspaltung vom Mutterland entschlossen waren. Elf Kolonien
nahmen an diesem Kongress teil, in dessen Folge es zu einer Reihe von Deklaratio-
nen kam: Virginia Bill of Rights vom 12.6.1776, Declaration of Rights von Penn-
sylvania vom 16.8.1776, Declaration of Rights von Delaware vom 11.9.1776, Decla-
ration of Rights von North Carolina vom 14.12.1776, Declaration of Rights von
Vermont vom 8.7.1777, die Constitution of New York von 1777, die Constitution
of South Carolina von 1778, die Declaration of the Rights of the Inhabitants of
the Commonwealth of Massachusetts vom 2.3.1780, und die Bill of Rights of New
Hampshire von 2.6.1784.

Die erste vollständige Erklärung der Menschenrechte enthielt die oben genannte Virgi-
nia Bill of Rights vom 12.6.1776. Sie formulierte:

28 Vgl. Perry/Cooper, The Sources of our Liberties, Chicago, 1978, S. 184 ff.; weitere Nachweise bei Kukk,
Verfassungsgeschichtliche Aspekte zum Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit, 2000,
S. 72 ff.

29 Vgl. Kukk, Verfassungsgeschichtliche Aspekte zum Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit,
2000, S. 73.

30 Vgl. Stourzh, JZ 1976, 397, 397.
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„Alle Menschen sind von Natur aus gleichermaßen frei und unabhängig und besitzen gewisse
angeborene Rechte, deren sie, wenn sie den Status einer Gesellschaft annehmen, durch keine
Abmachung ihre Nachkommenschaft berauben oder entkleiden können, und zwar den Genuss
des Lebens und der Freiheit und dazu die Möglichkeit, Eigentum zu erwerben und zu besitzen
und Glück und Sicherheit zu erstreben und zu erlangen.“31

Neben den hier genannten Rechten auf Leben, Freiheit und Eigentum sind in der
Virginia Bill of Rights die Versammlungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Freizügig-
keit, bzw. das Recht auf Auswanderung, das Petitionsrecht und der Anspruch auf
Rechtsschutz enthalten.32

Am 4.7.1776 folgte die Declaration of Independence (amerikanische Unabhängig-
keitserklärung), in der Thomas Jefferson (1743–1826) formulierte:

„Wir halten es für eine Wahrheit, die keines Beweises bedarf, dass alle Menschen vor ihrem
Schöpfer gleich sind; dass er ihnen gewisse unveräußerliche Rechte verliehen hat, und dass zu
diesen Rechten Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören.“33

Am 28.9.1776 wurde mit der Verfassung von Pennsylvania die erste amerikanische
Vollverfassung erlassen. Anders als in der Bill of Rights in Virginia, die noch
neben der Verfassung von Virginia stand, wurde in ihr die Rechteerklärung mit
einem besonderen Abschnitt, genannt „Frame of Government“, zur „Constitution of
the Commonwealth of Pennsylvania“ verbunden. Erstmals gab es eine Verfassung
mit Grundrechts- und Organisationsteil.34

Am 17.9.1787 trat die Unionsverfassung in Kraft, die allerdings erst 1789 um einen
Grundrechtskatalog erweitert wurde. Diese ersten zehn Zusatzartikel (amendments),
die so genannte „Bill of Rights“, enthielten die Religions-, die Meinungsäußerungs-,
die Presse-, die Versammlungs- und die Petitionsfreiheit.35 Ein generelles Freiheits-
recht war diesem Verfassungsdenken noch fremd.

V. Die Entwicklung in Frankreich
Bis 1789 war Frankreich eine absolutistische Monarchie, das sog. Ancien Régime, in
der den Untertanen keine Grundrechte zuerkannt wurden. Im Unterschied zu Eng-
land, wo das Parlament ein Gegengewicht zur königlichen Herrschaftsgewalt dar-
stellte, konzentrierte sich in Frankreich die Macht fast vollständig in den Händen
des Königs. Diese Machtfülle geriet immer mehr in Gegensatz zu den im 17. und
18. Jahrhundert vertretenen natur- und vernunftrechtlichen Ideen sowie den poli-
tischen Ansprüchen des Bürgertums, das sich immer mehr als soziale und wirt-
schaftliche Macht entfaltete.

Am 11.7.1789 legte der Marquis de La Fayette (1757–1834), Mitkämpfer in der
amerikanischen Revolutionsarmee, der in Paris zusammengetretenen französi-
schen Nationalversammlung einen ausformulierten Katalog von Menschenrechten
vor und beantragte ihre Aufnahme in die neue Verfassung.36 Thomas Jefferson,

31 Vgl. Ipsen, Staatsrecht II, Rn. 18; Stourzh, JZ 1976, 397, 399.
32 Virginia Bill of Rights ist abgedruckt bei Hartung/Commichau/Murphy, a. a. O. S. 70 ff.
33 Vgl. Oestreich, Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriss, 2. Aufl. 1978, S. 29.
34 Vgl. Pieroth, Jura 1984, 568, 572; Stourzh, JZ 1976, 397, 401.
35 Vgl. Ipsen, Staatsrecht II, Rn. 24.
36 Vgl. Stern, Staatsrecht III/1, S. 94 Oestreich, Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im

Umriss, 2. Aufl. 1978, S. 29/30.
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damals amerikanischer Gesandter in Paris, hatte ihn dabei unterstützt.37 Beiden
waren die amerikanischen Texte bekannt und sie orientierten sich an ihnen. Zu-
nächst wurde im Plenum und im Verfassungsausschuss heftig diskutiert, wobei
durchaus konträre Meinungen hervortraten. Ein Teil der Abgeordneten lehnte gar
eine Menschenrechtserklärung grundsätzlich ab.38 Letztlich wurde am 26.8.1789
die französische Menschen- und Bürgerrechtserklärung „Declaration des droits de
l'homme et du citoyen“ verabschiedet.

Nach Art. 1 der Erklärung sind die Menschen frei und gleich an Rechten. In Art. 2
wird der Erhalt der natürlichen und unabdingbaren Menschenrechte zum Endzweck
jeder politischen Vereinigung erklärt. Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum, Sicher-
heit und Widerstand gegen Unterdrückung. Art. 3 ist ein Bekenntnis zur Volkssouve-
ränität. Art. 4 und 5 definieren die Freiheit dahingehend, alles tun zu können, was
einem anderen nicht schadet. In Art. 7 bis 9 sind strafprozessuale Rechte geregelt.
Art. 10 enthält die Religions- und Gewissensfreiheit, Art. 11 die Gedanken- und Mei-
nungsfreiheit. Art. 16 stellt fest: „Jede Gesellschaft, in der weder die Garantie der
Rechte zugesichert, noch die Trennung der Gewalten festgelegt ist, hat keine Verfas-
sung.“ Art. 17 regelt Eigentum und Enteignung.39

Im Unterschied zu Nordamerika bestand Frankreich aus einem feudalen, absolutis-
tischen Herrschaftssystem mit einer jahrhundertealten Tradition. Die Funktion der
Menschen- und Bürgerrechtserklärung war u. a. die Ablösung dieses politischen
Regimes. Die Menschen und Bürgerrechte hatten zunächst einmal eine revolutio-
näre, zerstörende Funktion.

Weil der französische Kampf vor allem ein Abwehrkampf gegen das traditionelle Regime
war, verwundert es nicht, dass die französischen Menschenrechtserklärungen in er-
heblichem Umfang andere Gegenstände betonen, wie die amerikanischen. Da es galt,
gegen den Adel, den Klerus und ein feudales, ständestaatliches Denken zu kämpfen,
war die Idee sozialer Gleichheit, um nicht zu sagen sozialer Gerechtigkeit mindestens
genauso wichtig wie der Freiheitsgedanke. Diese Idee war dem amerikanischen Rechts-
denken fremd, zum einen deshalb, weil es in den Kolonien ein derartiges feudales
Unterdrückungssystem nicht gab, zum anderen, weil man selbst in einem größeren
Maße für wirtschaftliche Unabhängigkeit sorgte. Dass das überhaupt möglich war, lag
in den Kolonien auch darin begründet, dass die geografische Situation, das Vorhan-
densein von Ressourcen und die Weite des Landes günstige ökonomische Entwick-
lungen gestatteten. Diese Voraussetzungen existierten in Frankreich schlechterdings
nicht. Es verwundert deshalb nicht, dass das französische Denken eine Idee der „frater-
nité“ (Brüderlichkeit) formuliert, das amerikanische hingegen nicht.

Ein weiterer Unterschied zwischen den Erklärungen und den Rechtsentwicklun-
gen in Nordamerika und in Frankreich liegt in der praktischen Ausgestaltung der
Deklarationen. Die französische Erklärung beruft sich in einem sehr viel höheren
Maße auf einen philosophischen Grundanspruch. Die Texte werden geradezu als über-
positives Recht formuliert. Es geht um Grundsätze, die selbst den Verfassungsgeber
binden sollen, nicht um praktische Regeln. Gerade wegen der Höhe des französi-

37 Vgl. Oestreich, Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriss, 2. Aufl. 1978, S. 29/
30.

38 Vgl. Stern, Staatsrecht III/1, S. 94.
39 Vgl. Pieroth, Jura 1984, 568, 573.
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schen Anspruchs blieb seine Auswirkung in der praktischen Rechtswirklichkeit
gering.

Die Erklärung der Menschenrechte wurde in die französische Verfassung vom 3.9.1791
aufgenommen, die zudem noch weitere „natürliche und bürgerliche Rechte, wie
Freizügigkeit, Versammlungs- und Meinungsfreiheit“ enthielt,40 doch wurde diese
bereits am 10.8.1792 wieder suspendiert. Nach der Abschaffung der Monarchie am
21.9.1792 mündete die Revolution allmählich in den Terror. Die neue Verfassung
vom 24.6.1793 enthielt zwar eine noch ausführlichere Menschenrechtserklärung;
in ihr waren auch soziale Rechte, wie die freie Berufswahl, das Recht auf Arbeit
sowie Unterstützung bei Arbeitsunfähigkeit und Anspruch auf Unterricht enthal-
ten; sie trat aber nie in Kraft. Die Terrorherrschaft nahm ihren bekannten Lauf.41

1795 folgte eine weitere Verfassung, in der den Menschenrechten erstmals die
Funktion zukam, die nunmehr etablierte bürgerliche Ordnung zu legitimieren.
Diese Verfassung wurde bereits 1799 durch die Konsulatsverfassung, welche die De-
klaration der Menschenrechte gar nicht erst aufnahm, wieder abgelöst. Die Napo-
leonische Verfassung von 1804 befasste sich nicht mehr mit Grundrechten. In der
Charte Constitutionelle von 1814 waren Teile der Menschen- und Bürgerrechtserklä-
rung enthalten.
In der Französischen Verfassung von 1958 wird auf die Grundrechte der Men-
schen- und Bürgerrechtserklärung von 1789 verwiesen. Sie sind damit geltendes
Verfassungsrecht.42

VI. Die Entwicklung in Deutschland
Literatur:
Berber, F., Das Staatsideal im Wandel der Weltgeschichte, 2. Aufl. 1978; Böckenförde, E.-W., Ge-
schichte der Rechts- und Staatsphilosophie, 2002; Gusy, C., Die Grundrechte in der Weimarer Re-
publik, Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte 1993, 163; Hartung, F./Commichau, G./Murphy, R.,
Die Entwicklung der Menschen- und Bürgerrechte von 1776 bis zur Gegenwart, 6. Aufl. 1997; Hof-
mann, H., Zur Herkunft der Menschenrechtserklärungen, JuS 1988, 841; ders., Die Grundrechte
1789–1949–1989, NJW 1989, 3177; Klippel, D., Politische Freiheit und Freiheitsrechte im deut-
schen Naturrecht des 18. Jahrhunderts, 1976; Kriele, M., Zur Geschichte der Grund- und Men-
schenrechte, FS Scupin, 1973, S. 187; Kühne, J.-D., Die Reichsverfassung der Paulskirche, 2. Aufl.,
1998; Kröger, K., Grundrechtsentwicklung in Deutschland – von ihren Anfängen bis zur Gegen-
wart, 1998; Kukk, A., Verfassungsgeschichtliche Aspekte zum Grundrecht der allgemeinen Hand-
lungsfreiheit, 2000; Link, Chr., Menschenrechte und bürgerliche Freiheit, FS Geiger, 1974, S. 277;
Oestreich, G., Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriss, 2. Aufl. 1978; ders.,
Die Idee der Menschenrechte in ihrer geschichtlichen Entwicklung; Perry, R./Cooper, J. C., The
Sources of our Liberties, Chicago, 1978; Pieroth, B., Geschichte der Grundrechte, Jura 1984, 568;
Stourzh, G., Die Konstitutionalisierung der Individualrechte, JZ 1976, 397.

Häufig wird darauf hingewiesen, dass die Geschichte der Grundrechte in Deutschland
im Vergleich zu England, Frankreich und anderen Ländern mit einiger Verspätung be-
ginne.43 Dies entspricht insoweit den Tatsachen, als man die Geschichte der Grund-
rechte als eine von Verfassungsurkunden abhängige Geschichte ansehen will. Dies ist
allerdings eine stark verkürzte Sichtweise.

40 Vgl. Pieroth, Jura 1984, 568, 573.
41 Kriele, Einführung in die Staatslehre, S. 144.
42 Vgl. Ipsen, Staatsrecht II, Rn. 31; Bleckmann, Staatsrecht II – Die Grundrechte, S. 27 f.
43 So z. B. Ipsen, Staatsrecht II, Rn. 32.
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Aus ideengeschichtlicher Sicht ist der deutsche Beitrag zur Grundrechtsgeschichte beachtlich.
Die europäische Naturrechtstradition, die die Idee eines vom Staat und schließlich sogar
vom Glauben unabhängigen Rechtsdenkens formuliert hat, ist neben der spanischen
Spätscholastik und dem holländischen Rechtsdenker Hugo Grotius eine in großen Tei-
len deutsche Entwicklung. Für die Formulierung dieser naturrechtlichen Ansätze sind
vor allem Samuel Pufendorf (1632–1694), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716),
Christian Thomasius (1655–1728) und Christian Wolff (1679–1754) zu nennen.44 Das
Naturrecht des späten Mittelalters gipfelte schließlich in der Aufklärung und fand in der
transzendentalphilosophischen Fundierung der Philosophie und damit auch der Ethik
und des Rechtsdenkens bei Immanuel Kant seinen Höhepunkt. Der Begriff der Men-
schenwürde entstammt letztlich dieser geistigen Tradition und führte die Idee der
Grund- und Menschenrechte zu einer neuen Dimension.

Zutreffend an der Einschätzung der deutschen Geschichte ist weiterhin, dass die
Zahl der den Fürsten abgetrotzten Rechtsgarantien in Form von verbrieften Verfas-
sungsurkunden im Vergleich zu England gering ist. Solche „Freiheitsrechte“, die seit
dem hohen Mittelalter in Form von schriftlichen Zusicherungen zwischen Fürst
und Ständen – d. h. dem hohen Adel, der Ritterschaft, der Geistlichkeit, manch-
mal auch der Bauernschaft – festgelegt wurden, hatten das Ziel, die Gewalt des
Fürsten zu begrenzen. Ein Beispiel hierfür ist der Tübinger Vertrag von 1514, in
dem der politisch gescheiterte Fürst seinen Ständen gewisse Rechte einräumte,
etwa die Freiheit der Auswanderung und das Recht zum Widerstand, falls die
monarchische Gewalt gegen den Vertrag verstieß.45

Eine wesentliche Bestimmung des Vertrages war die Klausel, dass niemand in Sa-
chen, „wo es Ehre, Leib und Leben betrifft, anders als mit Urteil und Recht ge-
straft oder getötet, sondern einem jeden nach seinem Verschulden Recht gestattet
werden solle“.46 Diese Rechte betrafen jedoch nur den Adel, die einzige Gesellschafts-
schicht, die „frei“ war, während die anderen Schichten in einem abgestuften
Schutz- und Dienstverhältnis zum Adel standen. Unter Freiheit wurde in diesem
Zusammenhang eine Privilegierung verstanden, in der sich die Herrschaft konkre-
tisierte.47

Mittelalterliche Vorläufer der neuzeitlichen Verfassungen waren die „leges funda-
mentales“. Diese Rechtsnormen, die meist in Urkunden niedergelegt wurden, be-
handelten grundlegende Fragen der Organisation des Reiches, insbesondere zur
Begrenzung der Herrschaft des Kaisers oder Königs oder zu den Rechten der
Stände. Der jeweilige Herrscher war an die leges fundamentales gebunden und
konnte sie nicht einseitig abändern. Beispiele hierfür sind das Wormser Konkordat
von 1122, die Goldene Bulle von 1356, in der die Königswahl und besondere Vor-
rechte der Kurfürsten festgelegt wurden, sowie die Reichsreformgesetze Maximilian I.
von 1495.

Die eigentliche, als Begrenzung der staatlichen Gewalt verstandene Manifestierung
von Grundrechten beginnt im deutschsprachigen Raum am Ende des 18. Jahrhun-
derts.
Im Unterschied zu Frankreich und Nordamerika wurden grundrechtliche Positio-
nen zunächst nicht von der Basis des Volkes her durchgesetzt. Sie waren vielmehr

44 Weitere Nachweise bei Hofmann, Zur Herkunft der Menschenrechtserklärung, JuS 1988, 841, 842 ff.
45 Vgl. Oestreich, Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriss, 2. Aufl. 1978, S. 28.
46 Vgl. Oestreich, Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriss, 2. Aufl. 1978, S. 12.
47 Vgl. Pieroth, Jura 1984, 568, 570.
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Produkte aufgeklärter Fürsten, wie z. B. Friedrichs des Großen oder Josephs II. von
Österreich.
So enthielt der Entwurf zum Allgemeinen Gesetzbuch für die Preußischen Staaten von
1791 in seiner Einleitung Bestimmungen über das Verhältnis des Staates zu seinen
Bürgern. § 79 EinlPrAGB lautet:

„Die Gesetze und Verordnungen des Staates dürfen die natürliche Freyheit und Rechte
der Bürger nicht weiter einschränken, als es der gemeinschaftliche Endzweck erfordert.“

In dem Abschnitt „Von den Quellen des Rechts“ finden sich weitere Regelungen,
die das grundsätzliche Verhältnis des preußischen Staatsdenkens zu den Menschenrech-
ten beleuchten:

§ 90: Die allgemeinen Rechte des Menschen begründen sich auf die natürliche Freyheit,
sein eigenes Wohl, ohne Kränkung der Rechte eines Andern, suchen und befördern zu
können.
§ 92: Rechte und Pflichten, welche aus Handlungen oder Begebenheiten entspringen,
werden allein durch die Gesetze bestimmt.
§ 94: Handlungen, welche weder durch natürliche noch durch positive Gesetze verbo-
ten werden, werden erlaubt genannt.

Im Abschnitt über die Ausübung der Rechte wird formuliert:
§ 95: Soweit jemand ein Recht hat, ist er dasselbe in den gesetzmäßigen Schranken
auszuüben befugt.

Die Vorschrift des § 79 EinlPrAGB, die der heutigen Idee des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes nahe kommt, wurde in das nun allgemeine Landrecht für die preußi-
schen Staaten nicht aufgenommen. Die §§ 90 bis 95 wurden allerdings wörtlich in
die §§ 83, 85, 87 und 88 des allgemeinen Landrechts übertragen. Dies ist zwar keine
verfassungsrechtliche, sondern der Form nach eine bloß einfachrechtliche Garantie.
Diese Garantie formuliert jedoch eine allgemeine Akzeptanz des Naturrechts und
nimmt damit bereits ein generelles Freiheitsrecht vorweg, wie wir es erst in Art. 2
Abs. 1 des Grundgesetzes wieder finden.
Diese einfachgesetzliche Formulierung von Garantien, die eigentlich Gegenstand
einer Verfassungsurkunde sind, sind für die deutschen Staaten durchaus typisch.
Da die Verfassungshistoriker, durch das angelsächsische Rechtsdenken geleitet, zu-
meist solche Rechtsgewährleistungen in Verfassungsurkunden suchen, die in
Deutschland selten sind, ist die stark verbreitete, aber unzutreffende These entstan-
den, in Deutschland hätte es keine grundrechtlichen Garantien in der Geschichte gege-
ben. Teilweise wird behauptet, diese seien erst ein „Import“ ausländischen Verfas-
sungsdenkens.
Einfaches Gesetzesrecht und in Verfassungsurkunden niedergelegtes Recht unter-
schiedlich zu bewerten, dürfte aber zumindest für Verfassungsurkunden, die vor
dem 19. Jahrhundert entstanden sind, ein rechtstheoretischer Trugschluss sein.
Was die Verfassungsurkunde von dem einfachen Gesetz unterscheidet, ist, wenn
sie etwas qualitativ Besonderes sein will, vor allen Dingen ihre erschwerte Abän-
derbarkeit. Diese erschwerte Abänderbarkeit findet sich in Deutschland allerdings erst
im Grundgesetz. Sie galt nicht einmal für die Weimarer Reichsverfassung. Auch in
anderen Staaten ist sie erst seit dem 20. Jahrhundert typisch. Eine Ausnahme bil-
det lediglich die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, die bereits von
Anfang an qualifizierte Anforderungen an ihre Abänderbarkeit stellte.48

48 Siehe Article V, Constitution of the United States.
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In Österreich erging das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für die Gesamten deut-
schen Erbländer am 1.6.1811, wo bereits von Rechten der Bürger, allgemeinen
Rechten der Person, bürgerlichen Rechten und Personenrechten gesprochen
wurde. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die – nicht als
Verfassungsurkunden fixierten allgemeinen bürgerlichen Gesetze – eine sehr viel
höhere Rechtsgarantie im Einzelnen aufwiesen, als die Verfassungsurkunden der
angelsächsischen Staaten.
Anfang des 19. Jahrhunderts entstand in den deutschen Ländern auch allmählich eine
verfassungsrechtliche Dimension von Grundrechten. Ihre Ausarbeitung verlief aller-
dings zunächst parallel zu den rein staatsorganisationsrechtlich zu verstehenden Ver-
fassungen. Erste Einräumungen von Rechten, aber auch Pflichten, sind in der Verfas-
sungsurkunde des Königreichs Baiern vom 26.5.1818 genannt. In der Verfassungsurkunde
für das Großherzogthum Baden vom 22.8.1818 sind „staatsbürgerliche und politische
Rechte der Badener und besondere Zusicherungen“ enthalten. Am 25.9.1819 trat die
Verfassungsurkunde für das Königreich Württemberg mit „allgemeinen Rechtsverhältnis-
sen der Staats-Bürger“ in Kraft.
Allerdings darf man nicht verschweigen, dass die in diesen Urkunden genannten
Rechte im eigentlichen Sinne nur Rechtsgewährungen von der Gnade der Fürsten
waren. Sie wurden nicht als Grundrechte begriffen, die jenseits der fürstlichen
Einräumung Bestand haben konnten.

Dass die tatsächliche und rechtliche Durchsetzung der Grundrechte in Deutsch-
land erst Mitte des 19. Jahrhunderts begann, liegt an einigen besonderen Fakto-
ren.49 Das Bürgertum als Träger des Grundrechtsgedankens war in Deutschland
zahlenmäßig klein und aufgrund der Aufteilung des Deutschen Reiches in viele
Einzelstaaten zersplittert. Wegen der im Vergleich zu England langsameren wirt-
schaftlichen Entwicklung hin zu einer Industriegesellschaft erstarkte das Wirt-
schaftsbürgertum erst später. Auch kämpfte der landbesitzende Adel lange Zeit
gegen die Aufgabe seiner Privilegien, die eine allgemeine Grundrechtsgewährleis-
tung mit sich gebracht hätte.50

Die erste wirkliche Gewährung von Grundrechten – auch unter Verwendung dieses Be-
griffes – ist in der Reichsverfassung der Frankfurter Nationalversammlung von 1848/1849,
der so genannten Paulskirchenverfassung, zu sehen. Sie enthielt im sechsten Abschnitt
erstmals einen Katalog der „Grundrechte des deutschen Volkes“.51 Geregelt waren die
Freizügigkeit und Berufsfreiheit (§ 133), die Freiheit der Person (§ 138), die Mei-
nungs- und Pressefreiheit (§ 143), die Glaubens- und Gewissensfreiheit (§ 144), die
Freiheit der Religionsausübung (§ 145), die Freiheit von Wissenschaft und Lehre
(§ 152), die Versammlungsfreiheit (§ 161) und die Vereinigungsfreiheit (§ 162). Auch
Eigentum und Enteignung (§ 164) waren geregelt.

Der Grundrechtskatalog ist von liberalen Vorstellungen geprägt, er enthält die klassi-
schen Freiheitsrechte der Französischen Revolution. Damit sollte auch eine Abkehr
vom Polizeistaat der Zeit des Vormärzes erreicht werden, unter dem insbesondere die
liberalen Verfasser der Paulskirchenverfassung zu leiden hatten. Die Grundrechte wa-
ren zum einen als subjektive Rechte des Einzelnen ausgestaltet, gegen deren Verlet-
zung die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde beim Reichsgericht bestehen sollte.

49 Vgl. Kröger, Grundrechtsentwicklung in Deutschland – von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, 1998,
S. 5 f.

50 Vgl. Oestreich, Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriss, 2. Aufl. 1978, S. 56.
51 Eingehend Kühne, Die Reichsverfassung der Paulskirche, 2. Aufl. 1998.
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Zum anderen dienten sie als objektiv-rechtliche Prinzipien der Verfassung. Exekutive
und Legislative waren an sie gebunden.

Die Reichsverfassung scheiterte zwar; der Grundrechtsteil war jedoch seit Dezem-
ber 1848 als Reichsgesetz unter dem Titel „Gesetz, betreffend die Grundrechte des
deutschen Volkes“ in Kraft. Er wurde erst nach dem endgültigen Scheitern der
Reichsverfassung 1851 wieder aufgehoben.

Das Scheitern der Reichsverfassung führte jedoch nicht dazu, dass das Grund-
rechtsdenken endgültig in Vergessenheit geriet. In der preußischen Verfassungsur-
kunde vom 31.1.1850 war ein Grundrechtskatalog enthalten, der im Wesentlichen
dem der Reichsverfassung entsprach. Auch die Verfassung von Oldenburg von
1852 enthielt einen derartigen Grundrechtskatalog. Mängel wies dieser Grund-
rechtskatalog insbesondere im Hinblick auf den Gleichheitssatz auf, der nach
preußischer Auffassung nur nach Maßgabe des Gesetzes und nicht für die Gesetze
galt, weshalb die Möglichkeit der Einrichtung eines Dreiklassenwahlsystems be-
stand.
In der Zeit der Reaktion bestimmten Verfassung und Gesetz, das vom Dreiklassen-
wahlrecht geprägt war, die Bedingungen, unter denen die staatsbürgerlichen
Rechte erworben, ausgeübt und verloren wurden. Politische Freiheit wurde unter-
drückt, wirtschaftliche Freiheit hingegen gefördert.52 Von der umfassend gewährleiste-
ten Pressefreiheit der Paulskirchenverfassung blieb einzig das Zensurverbot beste-
hen, über das hinaus „jede andere Beschränkung der Pressfreiheit“ im Weg der
Gesetzgebung möglich war.53 Auch bestand die Tendenz, die Freiheitsrechte wei-
ter als bisher einzugrenzen und dort, wo bisher keine Gesetzesvorbehalte bestan-
den, welche einzufügen.

Im Hinblick auf die Gesamtkonzeption des zukünftigen Reiches war es um das
Grundrechtsdenken schlecht bestellt. Sowohl die Verfassung des Norddeutschen
Bundes von 1866 als auch Bismarcks Reichsverfassung von 1871 enthielten keinen
Grundrechtskatalog. In der Reichsverfassung von 1871 findet sich einzig die Nie-
derlassungs- und Gewerbefreiheit in Art. 3. Da Grundrechte in den einzelstaatlichen
Verfassungen niedergelegt waren und daher die Exekutive der Einzelstaaten als
Grundrechtsadressat galt, wurde auf einen Grundrechtskatalog verzichtet.54

Später wurde das Fehlen von Grundrechten als Mangel empfunden und auf der
Ebene unterhalb der Verfassung wurden im Wege der einfachen Gesetzgebung einheit-
liche Grundrechtsregelungen geschaffen, die materielles Verfassungsrecht55 enthielten.
18 solcher gesetzlicher Grundrechtsnormierungen wurden insgesamt geschaffen,
darunter die Freizügigkeit, die Gewerbefreiheit und die Koalitionsfreiheit.56 Auch
das Rückwirkungsverbot, die Gewährung des Rechtswegs, die Unabhängigkeit der
Gerichte und die Unverletzlichkeit der Wohnung zählten hierzu. Jedoch fehlte es
an einigen klassischen Garantien, z. B. an der Gleichheit vor dem Gesetz, der Eigen-
tumsgarantie, dem Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften und der

52 Vgl. Pieroth, Jura 1984, 568, 575.
53 Vgl. Kröger, Grundrechtsentwicklung in Deutschland – von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, 1998,

S. 30 f.
54 Vgl. Pieroth, Jura 1984, 568, 575; Stern, Staatsrecht III/1, S. 119.
55 Zur heutigen Bedeutung etwa im Wahlrecht vgl. Grzeszick/Lang, Wahlrecht als materielles Verfas-

sungsrecht, 2012.
56 Vgl. Kröger, Grundrechtsentwicklung in Deutschland – von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, 1998,

S. 38 ff.
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Wissenschaftsfreiheit. Zudem war die Position der Grundrechte schwach. Dadurch,
dass keine dem Art. 1 Abs. 3 vergleichbare Vorrangregelung bestand, konnten die
Grundrechte durch einfaches Gesetz aufgehoben werden.57

Erst die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11.8.1919, die so genannte Weima-
rer Reichsverfassung, enthielt in ihrem zweiten Hauptteil „Grundrechte und Grund-
pflichten der Deutschen“ (Art. 109–165), die an die Grundrechte von 1848 anknüpf-
ten. Die ersten beiden der insgesamt fünf Abschnitte (Die Einzelperson, Das
Gemeinschaftsleben, Religion und Religionsgesellschaften, Bildung und Schule,
Das Wirtschaftsleben) enthielten klassische Freiheitsrechte, wie zum Beispiel Freiheit
der Person, Freizügigkeit und Meinungsfreiheit.58 Im Dritten Abschnitt waren die
Glaubens- und Gewissensfreiheit, sowie das Verhältnis von Staat und Kirche gere-
gelt. Im 4. und 5. Abschnitt gab es Bestimmungen, die soziale und wirtschaftliche
Aspekte der Grundrechte berücksichtigten. Die Weimarer Reichsverfassung ent-
hielt somit neben den traditionellen liberalen und demokratischen Rechten auch
sozialistische Forderungen.59

Jedoch war die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Grundrechte unterschied-
lich. Bei solchen, die individuelle Freiheitspositionen zum Inhalt hatten, wurde
unmittelbare Geltung angenommen, während die wirtschaftlichen und sozialen
Grundrechte als Programmsätze aufgefasst wurden, die nicht einklagbar waren.60

Die Schwäche der Weimarer Reichsverfassung bestand in der Aushöhlbarkeit der
Grundrechte, da sie durch Notverordnungen des Reichspräsidenten nach Art. 48 zeit-
weilig außer Kraft gesetzt werden konnten. Sie waren anfällig für Missbrauch,
was sich sofort nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933
zeigte.

§ 3 Die Grundrechte im Grundgesetz
Anhang A Ü 1 ff. Rn. 1306 ff.

Im Gegensatz zur Weimarer Reichsverfassung finden sich die Grundrechte im
1. Abschnitt des Grundgesetzes. Durch diese Hervorhebung sollte die Abkehr von
der nationalsozialistischen Diktatur deutlich gemacht werden.1
Die herausragende Bedeutung der Grundrechte kommt vor allem in Art. 1 Abs. 2 zum
Ausdruck:

„Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschen-
rechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in
der Welt.“

Gemäß Art. 1 Abs. 3 binden die Grundrechte Gesetzgebung, vollziehende Gewalt
und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Darin liegt ebenfalls eine be-
wusste Abwendung von der Rechtsordnung der Weimarer Republik, in der viele

57 Vgl. Pieroth, Jura 1984, 568, 576; zu den Gründen, die dazu führten, dass keine Vorrangregelung der
Grundrechte aufgenommen wurde s. etwa Kühne, Die Entstehung der Weimarer Reichsverfassung,
2018, S. 71 ff.

58 Vgl. Kingreen/Poscher, Grundrechte, Rn. 36 f.
59 Vgl. Oestreich, Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriss, 2. Aufl. 1978, S. 40.
60 Vgl. Pieroth, Jura 1984, 568, 577.
1 v. Münch, in: v. Münch/Kunig, GG, Vorb. Art. 1–19 Rn. 5.
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Grundrechte als bloße Programmsätze verstanden wurden, die gerichtlich nicht
durchgesetzt werden konnten.2

Als Normen des Verfassungsrechts nehmen die Grundrechte in der Normenhierar-
chie den obersten Rang ein. Wegen des normativ in Art. 1 Abs. 3 zum Ausdruck
kommenden Vorrangs der Verfassung müssen alle anderen Rechtsnormen und
Rechtsakte mit den Grundrechten vereinbar sein.3 Die Grundrechte sind daher
bei der Anwendung und Auslegung des gesamten Rechts durch die Rechtspre-
chung und Verwaltung zu beachten.4 Im Rahmen einer grundrechtskonformen Aus-
legung, einem Unterfall der verfassungskonformen Auslegung, muss von mehreren
Auslegungsmöglichkeiten diejenige gewählt werden, die die Grundrechte am bes-
ten zur Geltung bringt.5

I. Grundrechte, grundrechtsgleiche und grundrechtsähnliche
Rechte

Der 1. Abschnitt des Grundgesetzes trägt die Überschrift „Die Grundrechte“. Art. 1–19
garantieren dem Einzelnen wesentliche subjektiv-öffentliche Rechte6, die er mit
der Verfassungsbeschwerde durchsetzen kann (vgl. Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a). Die Vor-
schriften des 1. Abschnitts enthalten indes nicht nur selbständige Grundrechte,
sondern auch ergänzende und begrenzende Bestimmungen sowie sonstige Hilfs-
normen.7

Weitere Grundrechtsgewährleistungen, bei deren Verletzung Verfassungsbe-
schwerde erhoben werden kann, finden sich in anderen Abschnitten des Grundge-
setzes. Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a nennt insofern das Widerstandsrecht (Art. 20 Abs. 4),
das Recht auf Zugang zu öffentlichen Ämtern (Art. 33), das aktive und passive
Wahlrecht nach Art. 38 sowie die prozessualen Rechte der Art. 101, 103 und 104.
Man spricht hier von grundrechtsgleichen Rechten.8

Darüber hinaus gewährt das Grundgesetz weitere Individualrechte, die subjektive
Rechtspositionen des Einzelnen begründen und auch gerichtlich geltend gemacht
werden können, allerdings nicht zur Erhebung der Verfassungsbeschwerde berech-
tigen. Sie werden als grundrechtsähnliche Rechte bezeichnet. Hierzu zählen etwa das
Recht auf Gründung von Parteien aus Art. 21 oder die Rechte des Wahlkreisbewer-
bers aus Art. 48.

II. Grundrechte und ergänzende Regelungen
Literatur:
Kröger, K., Die Entstehung des Grundgesetzes, NJW 1989, 1318; Sachs, M., Die Entstehungsge-
schichte des Grundgesetzes, Jura 1984, 519; Stern, K., Altes und Neues aus der Genese der
Grundrechte des Grundgesetzes, JA 1984, 642.

2 Vgl. Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 1 Rn. 31.
3 Siehe zum Rang des Verfassungsrechts in der Normenhierarchie Maurer, Staatsrecht, § 1 Rn. 32 ff.
4 Hierzu Kingreen/Poscher, Grundrechte, Rn. 40.
5 Vgl. Kingreen/Poscher, Grundrechte, Rn. 8c. Siehe zum Einfluss der Grundrechte auf die Auslegung

strafrechtlicher Vorschriften BVerfGE 45, 187 – lebenslange Freiheitsstrafe.
6 Zum Begriff oben Rn. 4.
7 Vgl. Sachs, in: Sachs, GG, vor Art. 1 Rn. 17.
8 Siehe Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Vorb. vor Art. 1 Rn. 1 m. w. N.
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Rechtsprechung:
BVerfGE 6, 376 – kommunale Verfassungsbeschwerde; BVerfGE 6, 445 – Mandatsverlust durch
Parteiverbot; BVerfG-K, NVwZ 1988, 523 – Rangierbahnhof München-Nord.

Über die selbständigen Grundrechtsgewährleistungen hinaus sind in den Vor-
schriften des 1. Abschnitts weitere Bestimmungen enthalten, die die Grundrechts-
normen ergänzen. Hierbei handelt es sich zum einen um Einschränkungen der
Grundrechte durch Gesetzesvorbehalte, so etwa in Art. 2 Abs. 2 S. 3, Art. 5 Abs. 2,
Art. 8 Abs. 2, Art. 12 Abs. 1 S. 2 und Art. 17a. Zum anderen enthalten Art. 1–19
weitere Normen, die die Grundrechte im Allgemeinen betreffen. Hierzu zählen insbe-
sondere die unmittelbare Grundrechtsbindung aller staatlichen Gewalt (Art. 1
Abs. 3), das Verbot des Einzelfallgesetzes (Art. 19 Abs. 1 S. 1), das Zitiergebot
(Art. 19 Abs. 1 S. 2), die Wesensgehaltsgarantie (Art. 19 Abs. 2) und die Geltung
der Grundrechte für inländische juristische Personen (Art. 19 Abs. 3).9 Mit Aus-
nahme des Zitiergebots gelten diese allgemeinen Normen auch für die grund-
rechtsgleichen Rechte.10

Des Weiteren finden sich im 1. Abschnitt des Grundgesetzes organisationsrechtliche
Regelungen, die dem Einzelnen keine subjektiven Rechte verleihen, aber einen
thematischen Bezug zu den Grundrechten aufweisen.11 Dies gilt vor allem für
Art. 7, der das staatliche Schulwesen regelt und zugleich die Privatschulfreiheit
garantiert,12 sowie für Art. 18, der die Grundrechtsverwirkung zum Gegenstand
hat.13

B. Grundlagen: Allgemeine Grundrechtslehren
§ 4 Einteilung und Funktionen der Grundrechte
I. Funktionen der Grundrechte
Die Grundrechte entfalten im Verhältnis zwischen Staat und Bürger unterschiedli-
che rechtliche Wirkungen zugunsten des jeweiligen Schutzgutes.
Folgende Funktionen kommen dabei in Betracht:
– Abwehrrechtliche Funktion („status negativus“)
– objektiv-rechtliche Wertentscheidung
– Begründung von Schutzpflichten
– Einfluss auf Organisations- und Verfahrensrecht
– Begründung von Leistungs- und Teilhaberechten
– Ausstrahlungswirkung
1. Grundrechte als Abwehrrechte
Literatur:
Böckenförde, E., Wie werden in Deutschland die Grundrechte im Verfassungsrecht interpre-
tiert?, EuGRZ 2004, 598; Jarass, H. D., Die Grundrechte: Abwehrrechte und objektive Grund-

9 Zu diesen allgemeinen Vorschriften ausführlich Rn. 125 ff. (Art. 19 Abs. 3), Rn. 145 ff. (Art. 1 Abs. 3),
Rn. 278 ff. (Art. 19 Abs. 2), Rn. 281 ff. (Art. 19 Abs. 1 S. 2), Rn. 285 ff. (Art 19 Abs. 1 S. 1).

10 Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 19 Rn. 4.
11 Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Vorb. vor Art. 1 Rn. 1.
12 Siehe zur Rechtsnatur und Bedeutung des Art. 7 etwa Hemmrich, in: v. Münch/Kunig, GG, Art. 7

Rn. 1 ff.
13 Ausführlich zu Art. 18 unten Rn. 139 ff.
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satznormen, in: FS 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, 2001, Bd. II, S. 35; Kube, H., Der sub-
jektive Abwehrgehalt der Grundrechte – Zur grundrechtlichen Rüge der Verletzung von
Rechten Dritter, DVBl 2005, 721; Lübbe-Wolff, G., Die Grundrechte als Eingriffsabwehrrechte,
1988; Poscher, R., Grundrechte als Abwehrrechte, 2002; Schlink, B., Freiheit durch Eingriffsab-
wehr – Rekonstruktion der klassischen Grundrechtsfunktion, EuGRZ 1984, 457; Stern, K.,
Die Schutzpflichtenfunktion der Grundrechte: Eine juristische Entdeckung, DöV, 241; Vos-
gerau, U., Zur Kollision von Grundrechtsfunktionen, AöR 2008, 346; Voßkuhle, A./Kaiser, A.-
B., Grundwissen- Öffentliches Recht: Funktionen der Grundrechte, JuS 2011, 411.
Rechtsprechung:
BVerfGE 7, 198 – Lüth.

Historisch sind die Grundrechte als Abwehrrechte des Bürgers gegen Eingriffe der
staatlichen Gewalt entwickelt worden; hierin liegt nach wie vor ihre primäre Funk-
tion.1 Zur klassischen Bedeutung der Grundrechte als „status negativus“2 führt das
BVerfG aus:

„Ohne Zweifel sind die Grundrechte in erster Linie dazu bestimmt, die Freiheitssphäre des
Einzelnen vor Eingriffen der öffentlichen Gewalt zu sichern; sie sind Abwehrrechte des Bürgers
gegen den Staat. Das ergibt sich aus der geistesgeschichtlichen Entwicklung der Grundrechtsidee
wie aus den geschichtlichen Vorgängen, die zur Aufnahme von Grundrechten in die Verfassun-
gen der einzelnen Staaten geführt haben. Diesen Sinn haben auch die Grundrechte des Grund-
gesetzes, das mit der Voranstellung des Grundrechtsabschnitts den Vorrang des Menschen und
seiner Würde gegenüber der Macht des Staates betonen wollte.“3

Die Grundrechte als Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat schützen die Frei-
heitssphäre des Einzelnen gegen Eingriffe der öffentlichen Gewalt und garantieren
dem Bürger dadurch einen Bereich eigener Entscheidungsfreiheit.4 Als unmittelbar
geltendes Recht begründen sie Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche gegen den
Staat.5 Grundrechtsverpflichtete sind nach Art. 1 Abs. 3 die Legislative, die Exeku-
tive und die Judikative; dies ist gleichbedeutend mit dem Begriff „alle staatliche
Gewalt“ in Art. 1 Abs. 1 S. 2.6 Dadurch und durch die weite Auslegung des Schutz-
bereichs des Art. 2 Abs. 1 wird eine lückenlose Grundrechtsbindung der gesamten
öffentlichen Gewalt gewährleistet.7

Über ihre Funktion als subjektive Abwehrrechte hinaus hat das BVerfG eine Reihe
weiterer Dimensionen der Grundrechte entwickelt. Dieser Wandel des Grundrechts-
verständnisses hat zu einer erheblichen Erweiterung ihrer Funktionen geführt.8

2. Grundrechte als Elemente objektiver Wertordnung
Literatur:
Alexy, R., Grundrechte als subjektive Rechte und als objektive Normen, Der Staat 1990, 49;
Böckenförde, E., Wie werden in Deutschland die Grundrechte im Verfassungsrecht interpre-
tiert?, EuGRZ 2004, 598; Borowski, M., Grundrechte als Prinzipien, 2007; Dolderer, M., Objek-
tive Grundrechtsgehalte, 2000; Dreier, H., Subjektiv- und objektiv-rechtliche Grundrechtsge-

1 Vgl. v. Münch, in: v. Münch/Kunig, GG, Vorb. Art. 1–19 Rn. 15. Ausführlich zu den Grundrechten als
Abwehrrechte Stern, Staatsrecht III/1, S. 619 ff.

2 Einteilung nach G. Jellineks „Statuslehre“, vgl. G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte,
2. Aufl. 1905; ausführlich auch Hufen, Staatsrecht II, § 5 Rn. 1.

3 BVerfGE 7, 198, 204 – Lüth. Siehe hierzu Stern, Staatsrecht III/1, S. 558 ff., 899 ff.
4 Zur Funktion der Grundrechte als Eingriffsabwehrrechte Müller-Franken, in: Schmidt-Bleibtreu/Hof-

mann/Henneke, GG, Vorb. v. Art. 1 Rn. 17; Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 1 Rn. 182 ff.
5 Vgl. Maurer, Staatsrecht, § 9 Rn. 23; Kingreen/Poscher, Grundrechte, Rn. 116 ff.
6 So auch Höfling, in: Sachs, GG, Art. 1 Rn. 85 f.
7 Siehe Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 1 Abs. 3 Rn. 3; Lang, BeckOK, GG, Art. 2 Rn. 8 ff.
8 Näher zur Entwicklung im Einzelnen v. Münch, in: v. Münch/Kunig, GG, Vorb. Art. 1–19 Rn. 17 ff.
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halte, Jura 1994, 505; Dürig, G., Zum „Lüth-Urteil“ des Bundesverfassungsgerichts vom
15.1.1958, DÖV 1958, 194; Gostomzyk, T., Grundrechte als objektiv-rechtliche Ordnungsidee,
JuS 2004, 949; Jarass, H. D., Grundrechte als Wertentscheidungen bzw. objektive Prinzipien
in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, AöR 110 (1985), 363; Ladeur, K., Die
objektiv-rechtliche Dimension der wirtschaftlichen Grundrechte, DÖV 2007, 1.
Rechtsprechung:
BVerfGE 7, 198 – Lüth; BVerfGE 49, 89 – Kalkar; BVerfGE 89, 214 – Bürgschaft Familienangehö-
riger.

Nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG enthalten die grundrechtlichen Ver-
bürgungen nicht nur subjektive Abwehrrechte des Einzelnen gegen den Staat,
sondern stellen zugleich objektiv-rechtliche Wertentscheidungen der Verfassung dar, die
für alle Bereiche der Rechtsordnung gelten und als Richtlinien für Gesetzgebung,
Verwaltung und Rechtsprechung dienen.9 So hat das BVerfG bereits in der Lüth-
Entscheidung ausgeführt,

„dass das Grundgesetz, das keine wertneutrale Ordnung sein will, in seinem Grundrechtsab-
schnitt auch eine objektive Wertordnung aufgerichtet hat und dass gerade hierin eine prinzipi-
elle Verstärkung der Geltungskraft der Grundrechte zum Ausdruck kommt. Dieses Wertsystem,
das seinen Mittelpunkt in der innerhalb der sozialen Gemeinschaft sich frei entfaltenden
menschlichen Persönlichkeit und ihrer Würde findet, muss als verfassungsrechtliche Grundent-
scheidung für alle Bereiche des Rechts gelten; Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung
empfangen von ihm Richtlinien und Impulse.“10

Im Laufe der Zeit hat das BVerfG hinsichtlich dieses objektiven Ansatzes verschie-
dene Begrifflichkeiten verwendet. Neben der bereits angesprochenen „objektiven
Wertordnung“ handelt es sich dabei insbesondere um „wertentscheidende Grund-
satznormen“, „Wertentscheidung“, oder „objektivrechtlicher Gehalt“. Letztlich ist
unter allen Formulierungen eine objektive Bindung des Staates an die Grund-
rechte zu verstehen.11

Der objektiv-rechtliche Gehalt der Grundrechte entfaltet eine Ausstrahlungswir-
kung auf die gesamte Rechtsordnung.12 Darüber hinaus werden aus der in den
Grundrechten verankerten objektiven Wertordnung zusätzliche Grundrechtsfunktio-
nen hergeleitet, die über ihre abwehrrechtliche Bedeutung hinausgehen.13 Dies
gilt insbesondere für die staatlichen Schutzpflichten und die grundrechtlichen
Leistungs- oder Teilhaberechte.14

3. Ausstrahlungswirkung der Grundrechte auf das einfache Recht
Literatur:
Bleckmann, A., Neue Aspekte der Drittwirkung der Grundrechte, DVBl. 1988, 938; Böckenförde,
E., Wie werden in Deutschland die Grundrechte im Verfassungsrecht interpretiert?, EuGRZ
2004, 598; Classen, C. D., Die Drittwirkung der Grundrechte in der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts, AöR 122 (1997), 65; Dürig, G., Zum „Lüth-Urteil“ des Bundesverfassungsge-
richts vom 15.1.1958, DÖV 1958, 194; Erichsen, H.-U., Die Drittwirkung der Grundrechte, Jura
1996, 527; Höfling, W., Die Grundrechtsbindung der Staatsgewalt, JA 1995, 431; Oeter, S., „Dritt-
wirkung“ der Grundrechte und die Autonomie des Privatrechts, AöR 1994, 529; Pietzcker, J.,

9 BVerfGE 49, 89, 141 f. – Kalkar; BVerfGE 89, 214, 229 – Bürgschaft Familienangehöriger.
10 BVerfGE 7, 198, 205 – Lüth.
11 Hufen, Staatsrecht II, § 5 Rn. 3.
12 Siehe zur Bedeutung der Grundrechte als Wertordnung Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 1 Abs. 3

Rn. 52 f.
13 Vgl. Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Vorb. vor Art. 1 Rn. 3.
14 Dazu sogleich Rn. 79 ff. und 91 ff.
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Drittwirkung – Schutzpflicht – Eingriff, in: FS Dürig, 1990, S. 345; Rüfner, W., Drittwirkung der
Grundrechte, GS Martens, 1987, S. 215; Scherzberg, A., Das subjektiv-öffentliche Recht – Grund-
fragen und Fälle, Jura 2006, 839; Schnapp, F. E., Die Grundrechtsbindung der Staatsgewalt,
JuS 1989, 1; Wagner, R./ de Wall, H., Die sogenannte Drittwirkung der Grundrechte, JA 2011, 734.
Rechtsprechung:
BVerfGE 7, 198 – Lüth; Blinkfüer‘ BVerfGE 45, 187 – lebenslange Freiheitsstrafe.

Die Grundrechte haben aufgrund ihrer Stellung im Verfassungsgefüge und ihrer
Funktion als objektive Wertordnung eine Ausstrahlungswirkung in dem Sinne, dass ih-
nen Einfluss auf die Bedeutung der Vorschriften sämtlicher Rechtsbereiche zu-
kommt.15 Die Grundrechte sind demnach bei der Anwendung und Auslegung des
gesamten Rechts durch die Rechtsprechung und Verwaltung zu beachten.16 Im Rah-
men einer grundrechtskonformen Auslegung, einem Unterfall der verfassungskonfor-
men Auslegung, muss von mehreren Auslegungsmöglichkeiten diejenige gewählt
werden, die die Grundrechte am besten zur Geltung bringt.17

Von erheblichem Gewicht ist die Ausstrahlung der Grundrechte im Privatrecht. Sie
bedeutet über die Selbstverständlichkeit hinaus, dass sämtliche Normen des Privat-
rechts mit der Verfassung und insbesondere den Grundrechten in Einklang stehen
müssen, dass die Normen des bürgerlichen Rechts bei ihrer Anwendung im Lichte der
besonderen Bedeutung der Grundrechte auszulegen sind (mittelbare Drittwirkung der
Grundrechte).18 Als „Einbruchstellen“ oder „Einfallstore“ der Grundrechte als Ausle-
gungsdirektiven dienen vor allem unbestimmte Rechtsbegriffe (vgl. § 315 BGB) und
die zivilrechtlichen Generalklauseln (§§ 138, 242, 626, 826 BGB)19, in deren Ausle-
gung die Wertentscheidungen der Grundrechte einfließen.20

Bsp.: Eine Umweltschutzorganisation ruft zum Boykott einer Schnellrestaurantkette
auf, weil deren Verpackungen extrem viel Müll verursachten. Der Inhaber der Schnell-
restaurants verklagt daraufhin die Umweltschutzorganisation auf Schadensersatz aus
§ 826 BGB. Der Richter hat nun zu beurteilen, ob der Boykottaufruf eine „sittenwid-
rige“ Schädigung ist. Bei der Auslegung dieses unbestimmten Rechtsbegriffs muss er
die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1) angemessen berücksichtigen.21

4. Schutzfunktion der Grundrechte
Literatur:
Böckenförde, E., Wie werden in Deutschland die Grundrechte im Verfassungsrecht interpretiert?,
EuGRZ 2004, 598; Brüning, C., Voraussetzungen und Inhalt eines grundrechtlichen Schutzan-
spruchs BVerwG, NVwZ 1999, 1234, JuS 2000, 955; Dietlein, J., Die Lehre von den grundrechtli-
chen Schutzpflichten, 2005; Hain, K.-E., Der Gesetzgeber in der Klemme zwischen Übermaß-
und Untermaßverbot?, DVBl. 1993, 982; Isensee, J., Das Grundrecht auf Sicherheit: Zu den
Schutzpflichten des freiheitlichen Verfassungsstaates, 1983; ders., Das Grundrecht als Abwehr-
recht und als staatliche Schutzpflicht, in: ders./Kirchhof, P. (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts
der Bundesrepublik Deutschland, Band V, 2. Auflage 2000, S. 143; Klein, E., Grundrechtliche

15 Vgl. Sachs, in: Sachs, GG, vor Art. 1 Rn. 32 m. w. N.
16 Hierzu Kingreen/Poscher, Grundrechte, Rn. 5.
17 Vgl. Kingreen/Poscher, Grundrechte, Rn. 8a ff. Siehe zum Einfluss der Grundrechte auf die Auslegung

strafrechtlicher Vorschriften BVerfGE 45, 187 – lebenslange Freiheitsstrafe.
18 Seit BVerfGE 7, 198, 205 – Lüth ständige Rechtsprechung, vgl. BVerfGE 42, 143, 148 – Deutschland-

Magazin; BVerfGE 89, 214, 229 – Bürgschaftsvertrag; BVerfGE 137, 273, 313, Rn. 109 – kirchliches
Arbeitsverhältnis; jüngst BVerfG, NVwZ 2019, 959, 960 f., Rn. 15 – Entsperren des Accounts eines sozialen
Netzwerks.

19 Vgl. dazu auch den Fall bei Rn. 596 (Gewissensfreiheit im Arbeitsrecht).
20 Vgl. Herdegen, in: Maunz/Dürig, Art. 1 Abs. 3 Rn. 65; BVerfGE 7, 198, 205 – Lüth; zu den Maßstäben

zur Beurteilung derartiger Boykottaufrufe vgl. unten Rn. 626 im Rahmen des Art. 5.
21 Vgl. zu Boykottaufrufen BVerfGE 7, 198, 205 – Lüth und andererseits BVerfGE 25, 256 – Blinkfüer.
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Schutzpflicht des Staates, NJW 1989, 1633; Klein, H. H., Die grundrechtliche Schutzpflicht,
DVBl. 1994, 489; Klein, O., Das Untermaßverbot – Über die Justiziabilität grundrechtlicher
Schutzpflichterfüllung, JuS 2006, 960; Krings, G., Grund und Grenzen grundrechtlicher Schutz-
ansprüche, 2003; Murswiek, D., Die staatliche Verantwortung für die Risiken der Technik: Verfas-
sungsrechtliche Grundlagen und immissionsschutzrechtliche Ausformungen, 1985; Pietrzak, A.,
Die Schutzpflicht im verfassungsrechtlichen Kontext – Überblick und neue Aspekte, JuS 1994,
748; Stern, K., Die Schutzpflichtenfunktion der Grundrechte: Eine juristische Entdeckung, DöV,
241; Unruh, P., Zur Dogmatik der grundrechtlichen Schutzpflichten, 1996; Vosgerau, U., Zur Kol-
lision von Grundrechtsfunktionen, AöR 2008, 346; Voßkuhle, A./Kaiser, A.-B., Grundwissen- Öf-
fentliches Recht: Funktionen der Grundrechte, JuS 2011, 411.
Rechtsprechung:
BVerfGE 39, 1 – Schwangerschaftsabbruch I; BVerfGE 46, 160 – Schleyer; BVerfGE 49, 89 – Kalkar I;
BVerfGE 53, 30 – Mülheim-Kärlich; BVerfGE 56, 54 – Fluglärm; BVerfGE 66, 39 – NATO-Doppelbe-
schluss/Pershing II; BVerfGE 77, 170 – C-Waffen; BVerfGE 81, 310 – Kalkar II; BVerfGE 88, 203 –
Schwangerschaftsabbruch II; BVerfGE 92, 26 – Zweitregister; BVerfGE 93, 1 – Kruzifix; BVerwGE
51, 15 Verkehrslärm; BVerfG, NJW 1983, 2931 – Luftreinhaltung; BVerfG-K, NJW 1997, 2509 –
Elektrosmog.

Aus dem objektiv-rechtlichen Gehalt der Grundrechte hat das BVerfG staatliche
Schutzpflichten gegenüber Eingriffen Dritter entwickelt.22 Sie verpflichten den Staat, die
durch die Grundrechte gewährleisteten Rechtsgüter vor Beeinträchtigungen oder Ge-
fährdungen durch private Dritte zu schützen.23 Das lässt sich am besten an der Kons-
tellation des Schwangerschaftsabbruchs erläutern, dessen juristische Bewältigung die
Schutzpflichtenlehre entscheidend bestimmt hat.

So hat das BVerfG unmittelbar aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 eine objektiv-rechtliche
Schutzpflicht abgeleitet, die den Staat zu Maßnahmen des Lebensschutzes und zur
Abwehr schwerer Gefahren für die körperliche Unversehrtheit verpflichtet.24 Der
grundrechtliche Schutzauftrag des Staates, jedes menschliche Leben zu schützen,
gilt auch zugunsten des ungeborenen Lebens:
„Die Schutzpflicht des Staates ist umfassend. Sie verbietet nicht nur – selbstverständ-
lich –unmittelbare staatliche Eingriffe in das sich entwickelnde Leben, sondern gebie-
tet dem Staat auch, sich schützend und fördernd vor dieses Leben zu stellen, d. h. vor
allem, es auch vor rechtswidrigen Eingriffen von Seiten anderer zu bewahren. An die-
sem Gebot haben sich die einzelnen Bereiche der Rechtsordnung, je nach ihrer beson-
deren Aufgabenstellung, auszurichten. Die Schutzverpflichtung des Staates muss
umso ernster genommen werden, je höher der Rang des in Frage stehenden Rechtsgu-
tes innerhalb der Wertordnung des Grundgesetzes anzusetzen ist. Das menschliche
Leben stellt, wie nicht näher begründet werden muss, innerhalb der grundgesetzli-
chen Ordnung einen Höchstwert dar; es ist die vitale Basis der Menschenwürde und
die Voraussetzung aller anderen Grundrechte.“25

Schutzpflichtenrechtliche Konstellationen unterscheiden sich von der gewohnten
grundrechtlichen Perspektive. Sie verändert sich von einer bipolaren Betrachtung

22 Siehe zu den grundrechtlichen Schutzpflichten v. Münch, in: v. Münch/Kunig, GG, Art. 1 Rn. 22;
Höfling, in: Sachs, GG, vor Art. 1 Rn. 35 ff., sowie die Rechtsprechungshinweise im Folgenden.

23 Vgl. Maurer, Staatsrecht, § 9 Rn. 25. Ausführlich zum grundrechtlichen Schutzauftrag des Staates
Stern, Staatsrecht III/1, S. 931 ff.

24 Siehe im Einzelnen Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 2 Rn. 208 ff., 229 ff.; vgl. auch Ipsen,
Staatsrecht II, Rn. 252 f.; Katz, Staatsrecht, Rn. 697 m. w. N. Aus der Rechtsprechung des BVerfG
BVerfGE 39, 1 – Schwangerschaftsabbruch I; BVerfGE 46, 160 – Schleyer; BVerfGE 66, 39 – NATO-
Doppelbeschluss/Pershing II; BVerfGE 77, 170 – C-Waffen; BVerfGE 88, 203 – Schwangerschaftsabbruch II.

25 BVerfGE 39, 1, 42 – Schwangerschaftsabbruch I.
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(Verhältnis Bürger/Staat) hin zu einer Dreiecksstruktur. Jenes Dreieck wird gebildet
von privatem Störer, privatem Opfer und dem Staat.26 Im erwähnten Abtreibungs-
konflikt etwa stoßen unterschiedliche grundrechtliche Berechtigungen aufeinan-
der. Auf Seiten der Mutter die Grundrechte auf freie Entfaltung der Persönlichkeit,
ggf. auch auf Leben und Gesundheit, die in durchaus tragischer Weise mit dem
Grundrecht des Kindes auf Leben in Konflikt geraten.

Greift der Staat in diesen Konflikt durch gesetzliche Regelungen oder auf andere
Weise ein, muss man in Bezug auf den Grundrechtsschutz zwei unterschiedliche
Problemsichten auseinanderhalten. Blickt man auf die Seite des „Störers“, so pas-
sen sich staatliche Eingriffe in die Rechte der Mutter, etwa deren Grundrecht auf
freie Entfaltung der Persönlichkeit in das klassische Grundrechtsbild „eingreifen-
der Staat und grundrechtsberechtigter Bürger“ ein. Das Grundrecht unterliegt ei-
nem Gesetzesvorbehalt und der Staat ist bei seinen Eingriffen an das Übermaßver-
bot gebunden.

Mit Blick auf die grundrechtlichen Berechtigungen des Kindes sehen die Dinge
anders aus. Es liegt auf der Hand, dass das Instrument des Übermaßverbots dessen
Situation nicht adäquat erfasst. Denn das Übermaßverbot stellt die Grenze dar,
bis zu der der Staat in den Rechtskreis eines Bürgers handelnd eingreifen darf,
das Grundrecht auf Leben des Kindes gefährdet aber nicht der Staat, sondern ein
Privater, i. d. R. die Mutter oder ein Arzt.

Der Staat dagegen ist zunächst in den Konflikt gar nicht involviert, ist untätig
und aus verfassungsrechtlicher Perspektive stellte sich die Frage, ob sich auch inso-
weit eine relevante Grenze feststellen lässt, eine Grenze, ab der das Untätigbleiben
des Staates verfassungswidrig wird. Jene Grenze wird allgemein mit dem Begriff
des Untermaßverbots umschrieben.
Danach muss der Staat zur Erfüllung seiner Schutzpflicht ausreichende Maßnah-
men normativer und tatsächlicher Art ergreifen, die dazu führen, dass ein – unter
Berücksichtigung entgegenstehender Rechtsgüter – angemessener und als solcher
wirksamer Schutz erreicht wird.

Durch die Bezugnahme auf die entgegenstehenden Rechtsgüter wird deutlich,
dass auch der Störer Grundrechtsschutz genießt und staatliche Schutzmaßnahmen
sich ihm gegenüber als Eingriffe darstellen. Insoweit ist dann auch das Übermaß-
verbot zu beachten. Staatliche Maßnahmen zur Erfüllung einer Schutzpflicht be-
wegen sich daher in einem Korridor zwischen Unter- und Übermaßverbot. Dabei
muss dem Gesetzgeber ein breiter Gestaltungsspielraum zustehen, auf welche
Weise er die Schutzpflicht verwirklicht.

Schutzpflichten erschöpfen sich – auch soweit sie sich auf Art. 2 Abs. 2 beziehen
– nicht in den beschriebenen Abtreibungsfällen. Zahlreiche Entscheidungen des
BVerfG, die die staatliche Schutzpflicht für Leben und Gesundheit zum Gegen-
stand haben, sind zur Gefahrenvorsorge im Rahmen des Immissions- und Umweltschut-
zes ergangen.27 Der staatliche Schutzauftrag aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 gilt vor allem
auch für die verwaltungsrechtliche Genehmigung potentiell gefährlicher techni-

26 Schutzpflichten setzen ein solches Dreieck aber nicht zwingend voraus.
27 Vgl. etwa BVerfGE 56, 54 – Fluglärm; BVerwGE 51, 15 – Verkehrslärm; BVerfG, NJW 1983, 2931 –

Luftreinhaltung. Eingehend zu dieser Thematik Kunig, in: v. Münch/Kunig, GG, Art. 2 Rn. 68; siehe
auch Stein/Frank, Staatsrecht, § 33 II 2b).
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scher Anlagen, die ein privater Dritter in Betrieb nehmen will.28 In jüngerer Zeit
erlangen Schutzpflichten besondere Bedeutung im Bereich biomedizinischer For-
schung.

Obwohl sich die Rechtsprechung in vielen Fällen mit den staatlichen Schutz-
pflichten aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 befasst hat, ist der grundrechtliche Schutzauftrag
nicht auf den Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit beschränkt.
Staatliche Schutzpflichten kommen für die Schutzgegenstände aller Abwehrrechte in
Betracht.29 Beispielsweise erlegt Art. 4 dem Staat die Pflicht auf, Einzelnen und
religiösen Gemeinschaften

„einen Betätigungsraum zu sichern, in dem sich die Persönlichkeit auf weltanschaulich-
religiösem Gebiet entfalten kann, und sie vor Angriffen oder Behinderungen von An-
hängern anderer Glaubensrichtungen oder konkurrierender Religionsgruppen zu
schützen“.30

Die grundrechtlichen Schutzpflichten führen in aller Regel nicht zu einem An-
spruch auf eine konkrete staatliche Maßnahme oder Regelung.31 Vielmehr kommt
dem Gesetzgeber bei der Erfüllung der staatlichen Schutzpflichten ein weiter Ein-
schätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu.32 Das gilt jedenfalls dann, wenn
die Herleitung der Schutzpflichten leistungs- und nicht abwehrrechtlich erfolgt.
Die erwähnten Spielräume beziehen sich auch auf die Frage, mit welchen Mitteln
der Staat seiner Handlungspflicht nachkommen will:

„Wie der Staat seine Verpflichtung zu einem effektiven Schutz des […] Lebens erfüllt,
ist in erster Linie vom Gesetzgeber zu entscheiden. Er befindet darüber, welche Schutz-
maßnahmen er für zweckdienlich und geboten hält, um einen wirksamen Lebensschutz
zu gewährleisten.“33

Bei der Erfüllung verfassungsrechtlicher Schutzpflichten hängen Notwendigkeit
und Inhalt rechtlicher Regelungen von der Art, der Nähe und dem Ausmaß möglicher
Gefahren, der Art und dem Rang des verfassungsrechtlich geschützten Rechtsguts
sowie von den bereits vorhandenen Regelungen ab.34 In technischen Fragen ist
eine Risikoabschätzung erforderlich:

„Vom Gesetzgeber im Hinblick auf seine Schutzpflicht eine Regelung zu fordern, die
mit absoluter Sicherheit Grundrechtsgefährdungen ausschließt, die aus der Zulassung
technischer Anlagen und ihrem Betrieb möglicherweise entstehen können, hieße die
Grenzen menschlichen Erkenntnisvermögens verkennen und würde weithin jede staat-
liche Zulassung der Nutzung von Technik verbannen. Für die Gestaltung der Sozialord-
nung muss es insoweit bei Abschätzungen anhand praktischer Vernunft bewenden.“35

Bei der Wahl der Schutzvorkehrungen darf ein bestimmtes Maß nicht unterschrit-
ten werden.36 Dieses Untermaßverbot verpflichtet den Staat, zur Erfüllung seiner
Schutzpflicht ausreichende Maßnahmen normativer und tatsächlicher Art zu er-
greifen, die dazu führen, dass ein angemessener und wirksamer Schutz erreicht

28 Siehe BVerfGE 49, 89 – Kalkar I; BVerfGE 53, 30 – Mülheim-Kärlich; BVerfGE 81, 310 – Kalkar II.
Näher hierzu Di Fabio, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 2 Abs. 2 Rn. 90 ff.

29 So auch Höfling, in: Sachs, GG, vor Art. 1 Rn. 35.
30 BVerfGE 93, 1, 16 – Kruzifix; siehe auch BVerfGE 41, 29, 49 – Simultanschule.
31 Ebenso Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Vorb. vor Art. 1 Rn. 8.
32 Vgl. BVerfG-K, NJW 1997, 2509 – Elektrosmog m. w. N.
33 BVerfGE 39, 1, 44 – Schwangerschaftsabbruch I.
34 Vgl. BVerfGE 49, 89, 142 – Kalkar I; BVerfGE 56, 54, 78 – Fluglärm.
35 BVerfGE 49, 89 – Kalkar I.
36 Siehe zum Untermaßverbot Ipsen, Staatsrecht II, Rn. 105 ff.
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